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1646 Bartholomäus Greiner, Glaser in Haslach, legt der 
Herrschaft Lichtenau eine Glaserrechnung vor  
( JSVS ) 

 
10.1.1647 Schwer leserlicher Bericht über eine 

Auseinandersetzung um eine Schuld der 
Vormundschaft Sprinzenstein an die Erben des Georg 
Händl ( JSVS ) 

 
24.4.1647 Michael Straßner am Schießengut, Herrschaft 

Neuhaus, und seine Frau Veronika nehmen bei Wolf 
Straßner bei St.Peter, Herrschaft St. Florian, und 
dessen Frau Maria einen Kredit von 150 fl zu einem 
Zinssatz von 12 Pfennig pro Gulden.  
 
Zeugen sind Elias Schwingenkrug, Amtmann bei  
St. Johann, und Georg Lackner am Krenngut, 
Herrschaft Neuhaus ( JSVS ) 

 
21.5.1647 Hans Mayrhofer erhebt beim Landeshauptmann Klage 

gegen Herrn Wolf von Öed: 
 
 Mit Zustimmung der Obrigkeit hat er sein Haus zu 

Mayrhof seinem Sohn um 430 fl verkauft. Dieses Geld 
samt Zinsen wurde von seinem Sohn bei dem Herrn 
von Oed eingezahlt. Dieser aber weigert sich aber bis 
dato, dem Mayerhofer das Geld auszuzahlen ( JSVS ) 

 
22.5.1647 Fragment einer Entbindungserklärung von der 

Vormundschaft ( JSVS ) 
 
29.5.1647 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein, auf Antrag des Pflegers von Marsbach 
Friedrich Moll zur Beglaubigung nicht näher genannter 
Akten zu erscheinen ( JSVS ) 

 
25.7.1647 Schlecht leserlicher Entwurf eines Briefes in Sachen 

des Streits mit Marsbach ( JSVS ) 
 
17.9.1647 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein erneut, auf Antrag des Pflegers von 
Marsbach Friedrich Moll zur Beglaubigung nicht näher 
genannter Akten zu erscheinen ( JSVS ) 
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